Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz

Um eine erfolgreiche Integration in die deutsche Gesellschaft aktiv zu fördern, wurde im Rahmen des seit dem 1. Januar geltenden Zuwanderungsgesetzes das staatliche Integrationsangebot erstmals in der Geschichte Deutschlands formell geregelt. Die so genannten Integrationskurse bilden dabei den Kern der staatlichen Integrationsangebote. Das wichtigste Ziel dieser Kurse ist, den Migranten die „selbstständige Sprachverwendung“ zu vermitteln. Dieses Sprachniveau entspricht dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Es bedeutet, dass man die Hauptpunkte eines Gespräches verstehen kann, wenn eine klare Standardsprache verwendet wird, und dass man sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern kann. Eine gemeinsame Sprache ist unabdingbar für die Kommunikation mit den Nachbarn und Kollegen. Nicht zuletzt bilden gute Deutschkenntnisse eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bildung, Ausbildung und Studium. Gute Deutschkenntnisse ermöglichen damit den Migranten, eine soziale und berufliche Integration in dem Land, wo sie langfristig leben möchten.
Rechtsgrundlage

Die Integrationskurse werden für Ausländer und Spätaussiedler gemeinsam durchgeführt.  Die Rechtsgrundlage für die Integrationskurse für Ausländer sind die Paragrafen 43, 44 und 44a des Aufenthaltsgesetzes, die einen Teil des neuen Zuwanderungsgesetzes darstellen. Der Paragraf 9 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) regelt die Rechtsgrundlage der Integrationskurse für Spätaussiedler. Weiterhin gehören zu der Rechtsgrundlage die „Integrationskursverordnung“ sowie das „Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs“. 

Teilnehmer/innen

Während einige Ausländer/innen berechtigt sind, an den Integrationskursen teilzunehmen, werden andere zur Teilnahme verpflichtet. 

Einen Anspruch auf Teilnahme haben 

· alle Spätaussiedler und neu zugewanderte Ausländer mit auf Dauer angelegtem Aufenthaltsstatus;

· Ausländer, die bereits länger in Deutschland leben;

· Unionsbürger können auf Antrag (beim BAMF) im Rahmen verfügbarer Kursplätze auch zur Teilnahme zugelassen werden.   

Zur Teilnahme verpflichtet werden können:  

· Ausländer, die einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs haben und  die sich nicht auf einfache Weise in der deutschen Sprache verständigen können; 

· Ausländer, die von der Ausländerbehörde dazu aufgefordert werden, weil sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen, aber auf dem Arbeitsmarkt wegen ihren geringen Deutschkenntnissen nur schwer vermittelbar sind; 

· jene Ausländer, die in besonderer Weise „integrationsbedürftig“ sind. 

Ausländer, die sich in Deutschland in einer Ausbildung befinden oder die Teilnahme an einem zum Integrationskurs ähnlichen Kurs nachweisen können bzw. deren Teilnahme an einem Integrationskurs aus irgendeinem Grund unmöglich oder unzumutbar ist, werden von der Teilnahmeverpflichtung befreit.  

Ausländer (einschließlich Unionsbürger und deren Familienangehörige), die einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzen, können auf Antrag beim Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. 

Da nur Zuwanderer die Integrationskurse besuchen können, die nicht mehr schulpflichtig sind, entspricht die dort angewandte Methode der Erwachsenenbildung. Um die bundesweit gleich hohe Qualität der Kurse zu sichern, wird überall das durch das BAMF entwickelte Konzept angewendet.

Verfahren

Für neu zugewanderte Ausländer ist die am Wohnort zuständige Ausländerbehörde die erste Anlaufstelle. Hier wird festgestellt, ob sie eine Berechtigung oder eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs haben. Beim Träger machen diejenigen, die bereits gewisse Deutschkenntnisse verfügen, einen Einstufungstest, auf Grund dessen das angemessene Kursniveau festgelegt wird.  

Diejenigen Ausländer, die berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, einen Integrationskurs zu besuchen, können einen „Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs“ beim BAMF stellen. Die Interessenten können beim Ausfüllen der Anträge Hilfestellung von den Kursträgern erhalten. Nach einer gewissen Zeit werden die Anträge beantwortet und man erhält eine „Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs“. Diese Bestätigung beinhaltet die Angabe, ob der Antragsteller vom Kostenbeitrag befreit ist. Weiterhin beinhaltet die Bestätigung eine zeitliche Befristung, d. h. die Angabe eines Zeitpunktes, bis zu dem die Teilnahmeberechtigung gültig ist (in der Regel ein oder zwei Jahre). Mit dem Schreiben erhält man verschiedene Merkblätter und eine Liste von Kursträgern, die in der Region Integrationskurse durchführen. Die Zulassungsbescheinigung muss man dem ausgewählten Kursträger aushändigen. 

Kostenbeitrag

Für die Teilnahme an den Integrationskursen wird ein Kostenbeitrag von 1 Euro pro Unterrichtsstunde erhoben - ausgenommen bei Spätaussiedlern, die einen Anspruch auf kostenlose Teilnahme haben. 

Ausländer, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, und Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Sozialgesetzbuch XII beziehen, können bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen „Antrag  auf Befreiung vom Kostenbeitrag zum Integrationskurs“ stellen. Dem Antrag ist ein aktueller Nachweis über die erhaltenen Leistungen beizufügen. Ausländer, die vom BAMF zur Teilnahme an einem Integrationskurs zugelassen worden sind, können zu dem einen „Antrag auf Übernahme der Kosten für den Abschlusstest“ stellen.

Alle Antragsformulare und dazugehörige Merkblätter können von der Internetseite www.bamf.de heruntergeladen werden. Die ausgefüllten Anträge müssen an die für den Wohnort zuständige Regionalstelle des BAMF geschickt werden. 

Fehlen während des Kurses

Wenn ein Ausländer an den Integrationskurs aus eigener Schuld nicht regelmäßig teilnimmt und er die Fehlzeiten nicht (z.B. durch ein ärztliches Attest) nachweislich begründen kann

· wird er auf die Auswirkungen seiner Pflichtverletzung hingewiesen;

· werden, nachdem er über die Auswirkungen seiner Nicht-Teilnahme informiert wurde und er an dem Kurs weiterhin nicht regelmäßig teilnimmt, die oben genannten, nach dem Sozialgesetzbuch gezahlten Leistungen, um bis zu 10% gekürzt; 

· wird von ihm der Beitrag vorab erhoben. 

Rolle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurde unter anderem die Aufgabe übertragen, Integrationskurse für Ausländer und Spätaussiedler zu entwickeln und durchzuführen bzw. auf regionaler und örtlicher Ebene für die Koordination und Durchführung von Integrationskursen zu sorgen. 

In Auftrag des Bundesamtes sind sogenannte Regional-Koordinatoren in ganz Deutschland im Einsatz. Sie sind Ansprechpartner für alle Stellen, die am Integrations-Prozess mitwirken. Die Regional-Koordinatoren sind verantwortlich für 

· die Zulassung von bereits dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländern zu den Integrationskursen, 

· die Bewilligung von Fahrtkosten-Zuschüssen,

· die Befreiung von Kostenbeiträgen sowie

· die Mitwirkung am Zulassungsverfahren für Träger von Integrationskursen. 

PAGE  
3

